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   Tränenorgan    
 

Gradation 
GNr: I II III V VI 

19   Anomalien der Tränenwege sowie 

Stellungsanomalien der Tränen-

pünktchen mit Tränenträufeln. 

 

Chronische Benetzungsstörungen 

ohne Folgeschäden. 

 Erkrankungen der Tränenorgane, 

soweit Ausheilung oder Besserung 

zu erwarten ist. 

 

 

Nachuntersuchung spätestens 
nach 6 Monaten. 
 

Verschluss der Tränenwege. 

 

Chronische Benetzungsstörung mit 

Folgeschäden. 

 

Maligne Neoplasien. 

 

Anmerkung:
– Weitere Hinweise siehe Anlage 7. 
 

Änderung 2 



GNr 19

Benetzungsstörung: Quantitative und/oder qualitative Änderung des Tränenfilms. 

GNr 20


